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Beschlussentwurf

Der Sanierungsausschuss beschließt die Aufgabenstellung für die Planungsleistungen 
zum Ausbau des Neustädter Platzes. 

Gesetzliche Grundlagen:

städtebaulicher Rahmenplan / Verkehrsentwicklungsplan



Darlegung des Sachverhalts / Begründung
Die Aufgabenstellung  zur Planung des Neustädter Platzes wurde bereits im Sanierungsausschuss am 
5.5.1999 behandelt und mit der Auflage des Erhaltes der Bäume bestätigt.
Ein Planungsauftrag wurde nicht erteilt, da sich unmittelbar nach der Beschlussfassung die 
Bauaktivitäten  auf dem ehemaligen „Eisenschulze“ Grundstück abzeichneten. Beginnend mit den 
Abbrucharbeiten galt es dann, ein Konzept für die Nachnutzung zu erarbeiten.
Nunmehr ist die Entwicklung dieses Bereiches mit dem heutigen Sitz der Arbeitsagentur vollzogen. 

In der beiliegenden Aufgabenstellung sind die zwischenzeitlichen Erkenntnisse und Änderungen zum 
Stand 1999 enthalten.
So ist es nunmehr z.B. möglich, auf die vorhandenen WC-Anlage in diesem Bereich gänzlich zu 
verzichten, da einerseits  die Benutzerzahlen die Aufrechterhaltung des Standortes nicht rechtfertigen 
und weiterhin der aufgebrachte Bewirtschaftungsaufwand für eine geplante WC-Anlage im Bahnhof 
künftig aufzubringen ist.
Die vorhandenen Bäume (Kastanien) sind seit Jahren durch die Miniermotte befallen, daher soll der 
Zustand der Bäume im Rahmen der Planung nochmals untersucht werden.
Der im Sanierungsgebiet zur Ausführung kommende Leuchtentyp steht mittlerweile fest.

Der Neustädter Platzes incl. der Neustädter Straße ist innerhalb des städtischen Sanierungsgebietes  
ein Bereich, dessen zukünftige Entwicklung noch erhebliche Anstrengungen bedarf.
Auf der Grundlage der beiliegenden Aufgabenstellung könnte eine Planung beauftragt werden, die im  
nächsten Jahr im Sanierungsausschuss vorgestellt werden kann.
In der 1. Änderung des Sanierungswirtschaftsplanes 2009 sind bereits Mittel für die 
Planungsleistungen aufgenommen.
Wann die Bauleistungen zur Neugestaltung erfolgen, kann derzeit noch nicht abschließend gesagt 
werden. Dies ist abhängig von den zukünftigen Bewilligungen von Fördermitteln.



Anlage 1 
Aufgabenstellung für die Planungsleistungen zum Ausbau des Neustädter Platzes 

Der ehemals bebaute Neustädter Platz ist ein (trompetenförmiger) Platz, der eine räumliche 
Aufweitung mit Gabelung der Neustädter Straße darstellt und im Norden von dem Straßenzug 
Friedrichstraße/Lindenstraße begrenzt wird. Der Platzraum hat an seinem südlichen Beginn 
eine Breite von 15 m und öffnet sich auf 58 m. Die mit Bäumen bewachsene Platzfläche selbst 
befindet sich innerhalb der Gabelung der Fahrbahnen. Der Neustädter Platz ist Denkmalbereich               
und befindet sich im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet, im Werbesatzungsgebiet und im  
Erhaltungssatzungsgebiet der Stadt Köthen. 

Die Aufgabenstellung der Planung wird abgeleitet aus den Maßgaben des Verkehrsentwicklungs- 
planes und des Rahmenplanes für das Sanierungsgebiet Innenstadt - Köthen. 

Der Neustädter Platz spielt innerhalb des Erschließungssystems eine untergeordnete Rolle, da die 
anschließende Neustädter Straße als Sackgasse stumpf an der innerstädtischen Fußgängerzone 
endet. Erschließungsfunktion besteht für die anliegenden Grundstücke. 

Die Planung der Verkehrsflächen soll auf der Grundlage der RAST 06 erfolgen. Im Rahmen der 
generellen Verkehrsberuhigung in der Innenstadt ist durch die Dimensionierung der Straße zur 
Verkehrsdämpfung (Tempo 30-Zone /verkehrsberuhigter Bereich) beizutragen. 
Der Begegnungsverkehr Pkw/Lkw-Müllfahrzeug muss berücksichtigt werden. 

Die Platzinnenfläche ist zu entsiegeln und als begrünter Stadtplatz barrierefrei zu gestalten. 
Der Platz soll als allgemeine Grünanlage /städtischer Platz mit Aufenthaltsfunktion gestaltet  werden. 
Die bisher auf der Fläche angeordneten Stellplätze sollen entfallen. Der Zustand der vorhandenen 
Bäume ist zu überprüfen und die den Platz umrandete Baumpflanzung ist  ggf. zu ergänzen. 
Da die Benutzungszahlen der WC-Anlage von ca. 500/a  auf eine geringe Auslastung hinweisen, ist zu 
prüfen, ob die Toilettenanlage abgebaut werden kann. 
Bei den Gestaltungsvorschlägen ist der Haltestellenbereich zu berücksichtigen. Für die Gestaltungs-
vorschläge des erforderlichen Haltestellenbereiches sind die Ergebnisse aus der Vorplanung zur 
Lindenstraße zu berücksichtigen. 

 Der Standort der vorhandenen Glascontainer ist zu untersuchen und in die Planung zu integrieren. 

Es ist zu untersuchen, ob auf dem Platz 5 Wohnmobilplätze vorgesehen werden können. 

Die Verkehrsflächen sollen Gehwege (einseitig), die durch Borde von der Fahrbahn zu trennen 
sind, enthalten. Die Anbindung der Gehwege ist barrierefrei zu gestalten. An den Außenseiten 
des Platzes ist die Einordnung von Stellplätzen (längs zum Fahrbahnrand) vorgesehen. Die Anzahl der 
Stellplätze richtet sich nach den Längen des Straßenrandes und den
Grundstückseinfahrten. 
Es soll eine maximale Stellplatzausnutzung erfolgen. 

Die Stellplätze sollen mit Parkschein bewirtschaftet werden. 

Als Material für die Straßenoberfläche wird Granit rot und für die Gehwege Mosaikpflaster - Granit 
grau vorgesehen. Die Ausbildung erfolgt in gebundener Bauweise. Die Fahrbahn wird beidseitig durch 
eine Bordanlage begrenzt. Besonderes Augenmerk muss der Anbindung an die Friedrichstraße und 
die Lindenstraße gewidmet werden, hier sind der Übergang der geplanten Bordanlagen und zur 
Friedrichstraße der entsprechende  Materialwechsel im Straßenbelag zu detaillieren sowie 
entsprechende Bordabsenkungen für Rollstuhlfahrer vorzusehen. 
Bestandteil der Planung ist die Projektierung der Straßenbeleuchtungsanlage. 
Es soll der in der Innenstadt vorhandene Leuchtentyp der Fa. Robers zum Einsatz kommen. 
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